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iiberwachung war es moglich, bei gros-
seren Abweichungen vom Sollwert bei
einzelnen Objekten durch Umdisposi-
tionen (projekt- oder kreisintern) zu
vermeiden, dass finanzielle Mittel un-
notig blockiert wurden.

Kosteniibersicht (Stufe 1)

Diese Stufe war eine Zusammenfassung
von Stufe 2. Der Ausgabenstand wurde
gemdiss Anlageteilen (Unterbau, Ober-
bau etc.) zusammengefasst und diente
den Sektionschefs sowie der Abtei-
lungsleitung als Information.

Kosteniiberwachung und Budgetierung
(Stufe 2)

Mit der Kosteniiberwachung wurden
die Ausgaben positionsweise erfasst.
Die positionsweise Uberwachung er-
moglichte es, Mehr- resp. Minderko-
sten friithzeitig zu erkennen und die ent-
sprechenden Massnahmen rechtzeitig
einzuleiten.

Trotz der erwédhnten frithzeitigen Er-
kennung der Mehr- resp. Minderkosten
ist es bei verschiedenen Positionen
schwierig, von den Sachbearbeitern
eine plausible Begriindung fiir Minder-
kosten zu erfahren, da nicht alle zur
Zahlung angewiesenen Rechnungen
durch sie kontrolliert wurden (MV-Be-
lastungen, Belastung durch Aussen-
dienste) und deshalb eine gewisse Unsi-
cherheit bestehen blieb.

Teuerungsberechnung

Durch das eingefiihrte System war es
moglich, laufend den Anteil der aufge-
laufenen Teuerung zu bestimmen sowie
die Restkosten nach Kostenvoranschlag
auf eine aktuelle Preisbasis zu extrapo-
lieren. Dieser Arbeitsschritt ist nament-
lich bei Objekten von langer Dauer und
in Zeiten mit hohen Teuerungsraten
von grosser Bedeutung.

Erfahrungen/Schlussfolgerun-
gen

Projektorganisation

Die Matrix-Projektorganisation, als
mehrdimensionale Organisationsform,
hat sich bewdhrt. Durch die klare Ab-
grenzung der Aufgaben und Funktio-
nen zwischen den Fachsektionen und
Projektleitungsinstanzen im Funktio-
nendiagramm wurden die Arbeits-
abldufe klar festgelegt und Friktions-
punkte weitgehend vermieden.

Die Vorteile der Matrix-Projektorgani-
sation konnten dank einem hohen
Mass an Kooperationsbereitschaft aller
beteiligten Projekt- und Fachstellen
weitestgehend realisiert werden:

- Optimale Projektabwicklung durch
verantwortliche Projektleitung

- effiziente Koordination aller Fach-
und Projektstellen

- gezielte Informationsflisse und kur-
ze Entscheidungsablédufe

- optimale Ausniitzung des Know-how
der Fachsektionen und der Projekt-
leitung

Alle Beteiligten haben mit grossem Ein-
satz und hohem Fachkoénnen die Errei-
chung der hochgestellten Projektziel-
setzungen (Leistung, Termine, Kosten)
ermoglicht. Diese gute Leistung ist nur
zu einem kleinen Teil auf die gewédhlte
Organisationsform  zuriickzufiihren.
Der Erfolg ist das Verdienst aller betei-
ligten Mitarbeiter der Fachsektionen
und Projektleitung.

Planungshilfsmittel

Die eingesetzten Planungshilfsmittel
haben sich gut bewédhrt. Das Planungs-
system war abgestimmt auf die Projekt-
organisation, enthielt alle Projektpara-
meter und stellte deren Uberwachung

Der Landerwerb fiir den Ausbau Olten

Von Richard Felber, Luzern

Freihdndiger Erwerb

Lange schon vor Beginn der Ausbauar-
beiten in Olten haben die SBB angefan-
gen, das benotigte Land zu erwerben.
Freilich musste sich diese Landbeschaf-
fung auf Gebiete beschranken, wo die
Umrisse des Projektes klar erkennbar
waren und wo keine Varianten zur Dis-
kussion standen. Das war beispielswei-
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se im Gebiete der Hardfluh der Fall.
Zunichst galt es hier, etwas zu korrigie-
ren, was Ende der vierziger Jahre ver-
tan wurde. Damals verkauften die SBB
der Stadt Olten fiir die Ansiedlung von
Industrie und diese dann konkret an die
EAO ein Grundstiick entlang der Ziir-
cherlinie. Auch dieses Grundstiick war
nun vom neuen Ausbauprojekt Olten
betroffen. Die EAO wollte sich schon
im Jahre 1962 vergrdssern, was den spé-

sicher. Die Handhabung war einfach
und wirtschaftlich.

Auf jeder Stufe des Planungssystems
konnten folgende Fragen in jeder Phase
flir das Gesamtprojekt und die einzelnen
Objekte beantwortet werden:

- Endtermin und Zwi-
schentermine

- Dringlichkeit der einzelnen Arbeiten

- Verantwortungsbereiche

- Anfallende Kosten pro Zeiteinheit
fiir Budgets sowie mutmassliche End-
kosten und kostenmaéssige Auswir-
kungen von Umdispositionen u.a.m.

- Belastung von planenden und aus-
fiihrenden Stellen durch einzelne Ar-
beitskategorien

- Auswirkungen von allfdlligen Plan-
abweichungen (Soll-Ist-Vergleich) als
Basis flr eine fundierte Massnah-
menplanung.

Die Termin- und Kosten-Planung und

-Uberwachung zeitigten dank der Un-

terstiitzung aller Beteiligten gute Resul-

tate. Die iiberaus knappen Termine des

Gesamtprojektes unter Aufrechterhal-

ten des Bahnbetriebes konnten sicher-

gestellt werden.

wichtige
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teren Erwerb erschwert hétte. Dies war
den SBB Anlass zu einer Intervention,
die zum Riickkauf des ehemaligen SBB-
Grundstiickes samt den darauf stehen-
den Industriebauten fiihrte. Nebst der
Leistung einer Barentschiddigung konn-
ten die SBB ein Realersatz-Grundstiick
an der Tannwaldstrasse zur Verfligung
stellen, grosser, besser erschlossen und
in der Form geeigneter fiir eine indu-
strielle Uberbauung. Dank der Weit-
sicht der Inhaber dieser Firma entstand
hier eine grossziigige neue industrielle
Uberbauung, die die Grundlage fiir
eine weitere Expansion der Firma und
fir ein blihendes Unternehmen wurde.
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Ungefahr in der gleichen Zeitperiode
haben die SBB auch das Restaurant
Hardfluh und ein weiteres Grundstiick
erworben. Damit fand der Landerwerb
in dieser Gegend seinen Abschluss.
Hiezu kam noch eine Vereinbarung mit
der Stadt Olten iiber die Verlegung und
den Ausbau der neuen Tannwaldstrasse.

Expropriationsverfahren

Es liegt auf der Hand, dass in einem so
dicht besiedelten Gebiet wie Olten fir
den Ausbau der Bahnanlagen im Siid-
teil noch viele heikle Eingriffe ins Pri-
vateigentum notig wurden. Bei der Viel-
zahl der mehr oder weniger betroffenen
Grundeigentiimer konnte nur die Ein-
leitung und Durchfiihrung der Expro-

priation den termingeméssen Beginn -

der Bauarbeiten gewéhrleisten. Auch
wenn die Enteignung den friedlichen
Biirger aus seiner Sicht oft hart trifft, so
garantiert sie ihm eine Entschiadigung
nach gleichen Grundsitzen. So kann es
vorkommen, dass, wer zu wenig ver-
langt, mehr bekommt, und wer zu viel
verlangt, weniger bekommt. Fiir alle
gilt eben das gleiche Gesetz und es
kommen die gleichen Bewertungsmass-
stibe zum Zuge. Im Enteignungsver-
fahren haben die SBB nicht mehr und
nicht weniger Rechte als der Grund-
eigentiimer. Er und die SBB sind Pro-
zessparteien. Die Eidgenossische Schét-
zungskommission entscheidet in erster
Instanz. Thr Urteil kann mit der Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde an das
Bundesgericht weitergezogen werden.

Soweit kommt es aber meist gar nicht;
die Mehrzahl der Fille sind ohne Urteil
durch Vergleich erledigt worden. Die
SBB haben alle Verfahrens- und An-
waltskosten iibernommen.

Nach Durchfiihrung des Plangenehmi-
gungsverfahrens, an dem ausschliess-
lich die Behorden des Bundes, des Kan-
tons und der betroffenen Gemeinden
beteiligt sind, lagen jene Projektpline
vor, die auch die Grundlage fiir den
Landerwerb und das Enteignungsver-
fahren bildeten. Gestlitzt auf die gesetz-
liche Erméchtigung im Eisenbahnge-
setz haben die SBB im Juli und Oktober
1976 sowie im Marz 1977 das Enteig-
nungsverfahren erdffnet, und zwar in
Form der dffentlichen Planauflage.
Gleichzeitig ist jeder betroffene
Grundeigentiimer durch eine persénli-
che Anzeige orientiert worden. Es wa-
ren 83 an der Zahl. Die allermeisten be-
auftragten einen Anwalt zur Vertretung
ihrer Interessen. Von den 75 Fillen
konnten 64 vergleichsweise erledigt
werden. Die Schitzungskommission
hatte 5 Urteile zu féllen. Zusammen
mit dem Bundesgericht, das auch auf
dem Platze war, wurden weitere 2 Fille
verglichen. Heute sind noch 2 Félle
beim Bundesgericht und 6 Félle bei der
Eidg. Schitzungskommission (Begeh-
ren infolge Lairmimmissionen) hangig.

Immissionsprobleme

In allen Gesprdchen, Verhandlungen
und Abschliissen spielte der Ldrm,
noch vor wenigen Jahren kaum er-

wihnt, eine grosse Rolle. Auch die Er-
schiitterungen, deren Zunahme man
flrchtete, gaben viel zu reden. Die SBB
haben ihren Standpunkt dazu nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
ausgerichtet, ndmlich: Die von &6ffentli-
chen Strassen und Eisenbahnlinien her-
rithrenden Immissionen gelten im all-
gemeinen nicht als tbermissig und
miissen von den Eigentiimern der anlie-
genden Grundstiicke entschddigungslos
hingenommen werden, selbst wenn
ihre Liegenschaften infolge des Ver-
kehrslarms eine Werteinbusse erleiden.
Ausnahmsweise ist jedoch eine Ent-
schiddigung geschuldet, wenn die Im-
missionen den einzelnen Eigentiimer in
ganz besonderer Weise treffen (Spezia-
litdt), wenn sie fiir ihn unvorhersehbar
gewesen sind und wenn der durch sie
verursachte Schaden schwer ist, wobei
diese drei Voraussetzungen kumulativ
erfiillt sein miissen.

Um festzustellen, in welchem Ausmass
sich die Immissionssituation infolge
der Neubauten der SBB verdndert, wur-
de die EMPA beauftragt, noch vor Bau-
beginn Messungen durchzufiihren.
Dieselben Messungen hat nun die
EMPA nach Inbetriebnahme der neuen
Ruttiger-Linie noch einmal vorgenom-
men. Aus dem Vergleich der beiden
Messresultate wird sich die Grosse der
Verdnderungen ergeben. Alsdann wird
zu priifen sein, ob die Voraussetzungen,
wie sie das Bundesgericht formuliert
hat, fiir die Ausrichtung einer Entsché-
digung erfillt sind oder ob allenfalls
durch zusétzliche Larmschutzmassnah-
men die Immissionen wieder auf einen
Wert herabgesetzt werden konnen, dass
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sie im Toleranzbereich liegen. Wie
gross ist nun dieser Toleranzbereich?
Das ist die Frage, tiber die die Meinun-
gen weit auseinandergehen und an der
sich die Gemditer erhitzen.

Im Sinne der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung liegen die Immissio-
nen im Toleranzbereich, wenn der
durch sie verursachte Schaden nicht
schwer ist. Diese Formulierung gibt
eine gehorige Bandbreite an Ermessens-
freiheit; gleichzeitig verlangt sie aber
gerade deswegen mehr an persénlichem
Einsatz und Verantwortung als bei-
spielsweise das Ablesen von Werten ab
einer Skala. In der Ermessensfreiheit
haben auch die besonderen Umstidnde
des einzelnen Falles Platz. Ein Schaden
in der Hohe von beispielsweise Fr.
100 000.- kann in einem Falle
«schwer» sein und im andern diese
Qualifikation nicht erreichen. Die
Handhabung der bundesgerichtlichen
Formel fordert bei allen Beteiligten,
weil sie die Beriicksichtigung aller Um-
stinde des konkreten Falles zuldsst,
auch erheblich mehr an zeitlichem
Aufwand als ein Tabellensystem.

In der Bundesrepublik Deutschland geht
die Tendenz in anderer Richtung, in
der Hoffnung wohl, das Problem auf
diesem Weg in den Griff zu bekom-
men. Ein neues Verkehrslarmschutzge-
setz soll diesen Herbst im Bundestag be-
raten werden. Die finanziellen Begleit-
umstdnde hétten sich verschlechtert,
was die Beratungen erschwere. Der
deutsche Hang zur Perfektionierung
macht sich auch hier bemerkbar. Wir
werden die Augen nicht vor dem ver-
schliessen konnen, was auch in diesem
Bereich in unserem Nachbarland ge-
schieht.

Bei uns in der Schweiz soll fiir kiinftige
Grenzwerte des Eisenbahnldrms «der
energiedquivalente  Dauerschallpegel
L.» Verwendung finden. An verschie-
denen Orten wurden diese Werte ge-
messen, um eine bessere Beurteilungs-
grundlage zu besitzen. Ich nehme an,
dass der «energiedquivalente Dauer-
schallpegel L,,» als Masseinheit fiir die
Beurteilung der Lirmimmissionen bald
zur Verfiigung stehen wird. Das Larm-
problem ist damit aber nicht geldst. Die
perfekte Losung ldge in der Vermeidung

Vermessung im Rahmen des SBB-

Projektes Olten

Aufgaben und Durchfiihrung

Von Franz Ebneter, Luzern und Alveno Persili, Basel

Allgemeine Vorbemerkungen

Dass der Vermesser bei einem Grosspro-
jekt wie Olten beigezogen wird, ist klar.
Weniger bekannt hingegen ist, dass die-
ser Vermesser einer der ersten ist, der
zum Einsatz kommt, wiahrend des gan-
zen Projektierungs- und Bauablaufes
dabei und selbst nach Bauvollendung
noch jahrelang mit Uberwachungsauf-
gaben beschéftigt ist.

Die Vermessung ist massgeblich an der
raumlichen Koordination der vielfdlti-
gen Einzelobjekte beteiligt. Die Reali-
sierung eines so komplexen Projektes
wie Olten, mit den engen Raumverhélt-
nissen, den vielen Zwangspunkten, den
verschiedenen Bauphasen mit ihren
einschrinkenden betrieblichen Bedin-
gungen, wire ohne diese Koordination
undenkbar. Nimmt der Vermesser die-
se Aufgabe wahr, so erfiillt er innerhalb
der Projektleitung eine interessante
Stabsfunktion. Er wird zum Bindeglied
zwischen Projektanten und Bauausfiih-
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renden. An den Vermesser werden so-

mit neben den fachlichen Qualifikatio-

nen zusdtzliche Anforderungen gestellt:

- Eindenken in die Probleme aller Be-
teiligten

- Vermessungsaufgaben als solche er-
kennen

- terminliche Planung und Ausfiih-
rung der Vermessung

Beim Projekt Olten hat die Vermessung
diese rdumliche Koordinationsaufgabe
ganz wahrgenommen. Wesentlich war,
dass von Anfang an mit organisatori-
schen Massnahmen die Vermessung in
die Projektorganisation integriert wur-
de. Die Terminplanung berticksichtigte
stets den Zeitaufwand fiir die Vermes-
sungsarbeiten, wie Feldaufnahmen, Be-
rechnungen, Absteckungen etc.

Auch die Vermessung selber wurde pro-
jektiert. Nachdem das gesamte SBB-
Bauvorhaben im Raume Olten fest-
stand, versuchten wir, die Gesamtheit
der zu erwartenden Vermessungsaufga-
ben zu ermitteln. Mit diesem Uberblick
konnte dann das optimale Vermes-

des Ldrms an der Quelle, am Ort, wo er
entsteht, damit er gar nicht oder nur in
milderer Art entsteht. Die DB, deren
Reisezugswagen auch bei uns verkeh-
ren, ldsst sich ganz von dieser Zielset-
zung leiten. Die DB fahre zwar immer
noch Verluste ein, sie tue es aber ge-
rduscharm. Messungen hétten ergeben,
dass der Larmpegel eines Intercity-Zu-
ges mit 67 Phon bei 160 km Geschwin-
digkeit wesentlich tiefer liege als der
des Pkw-Fernverkehrs auf den Auto-
bahnen. Dort wiirden im Durchschnitt
80 Phon gemessen. Was noch mehr
iiberrasche: Die Gerduschentwicklung
bei einer S-Bahn-Fahrt entspreche etwa
der Lautstdrke einer normalen Unter-
haltung.

Bei den SBB gehen die Bemithungen in
dhnlicher Richtung. Ich meine, sobald
der Larm nicht mehr tiber die anliegen-
den Grundeigentiimer und Bewohner
bis zum Juristen durchschlégt, ist das
Problem geldst.

Adresse des Verfassers: Dr. 1ur. R. Felber, Chef der
Verwaltungsabteilung, Kreis I der SBB, 6000 Lu-
zern.

sungskonzept, wie es im folgenden be-
schrieben wird, festgelegt werden.

Organisation der Vermessung

Die Vermessungsaufgaben des Projek-
tes Olten wurden von den SBB an die
Vermessungsabteilung des Ingenieur-
biiros W.+J. Rapp AG in Basel iibertra-
gen (Bild 1). Das Geometerbiiro der
SBB war fiir die fachliche Beratung und
Begleitung des Ingenieurbiiros besorgt.

Vermessungsarbeiten

Grundlagenbeschaffung

Voraussetzung fiir die Grundlagenbe-
schaffung war die eindeutige Kenntnis
der erforderlichen Genauigkeit, deren
Formulierung durch die Komplexitét
und Grosse des Bauvorhabens einen ge-
nauen Uberblick iiber Bediirfnisse und
Zusammenhinge von Projektierung,
Ausfiithrung und Konservierung des
Werkes benotigte.

War dies bekannt, iiberpriiften wir die
Giite der Landesvermessung (Triangu-
lation und Nivellement) in diesem Ge-
biet. Wir stellten fest, dass die geforder-
ten Genauigkeiten, unter Durchfiih-
rung einer einwandfreien Messung der
neuen Fixpunkte, eingehalten werden
konnten.



	Der Landerwerb für den Ausbau Olten

